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Rentenformel auf der Anklagebank

SOZIALPOLITIK

Bruno Molitor, Würzburg

Die Politiker sollten die Letzten sein, um sich über die Malaise in den Rentenfinanzen zu beklagen; sie ha
ben einen Großteil davon durch ihre systemwidrigen Eingriffe zumal seit 1972 selbst gleichsam vorpro
grammiert. Heute wird nach Auswegen gesucht. Da kann es nicht ausbleiben, daß schließlich auch die 
Rentenformel von 1957 ihrerseits ins Schußfeld gerät. Zu der Kritik nimmt Prof. Molitor kritisch Stellung.

Immer wieder sind es drei Punkte, an denen die Kritik 
aufgehängt wird, schon beim Anfang sei die „dyna

mische Rente” mit Fehlgriffen behaftet gewesen. Der 
erste .meint, die Altersversorgung sei „strukturell” zu 
großzügig konzipiert; so könnten zum Beispiel die 
Renten schneller steigen als die Löhne. Hier gilt es je
doch zu unterscheiden. Natürlich wäre es absurd, für 
die Altersperiode eine Rente in voller Höhe des Ar
beitseinkommens anzustreben, und zwar schon dar
um, weil dann eine Reihe von Aufwendungen entfal
len, die den Lohn in der Erwerbsperiode belasten. So 
visierte die Reform von 1957 für die Rente einen Richt
wert an, der 60 % der jeweils vergleichbaren Lohnhö
he beträgt und der auch während der Altersperiode -  
„dynamische” Rente -  durchgehalten werden soll. 
Daß das ein ominöses Ziel sei, wird man schwerlich 
behaupten können. Immerhin setzt es eine ununter
brochene Versicherungsdauer von 40 Jahren voraus, 
denn der Steigerungssatz pro Jahr wurde 1957 auf 
1,5% festgesetzt. Darin lag, neben der Dynamisie
rung, die eigentliche politische Entscheidung der da
maligen Reform. Wer heute ihren Valeur bezweifelt, 
muß daran erinnert werden, daß man inzwischen das 
in sich schlüssige Konzept immer wieder politisch
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durchbrochen hat: durch die Ausweitung von „Ausfall
zeiten” , die beitragslos sind, aber doch rentenstei
gernd wirken, und durch die Einführung der flexiblen 
Altersgrenze, ohne daß mit entsprechenden versiche
rungsmathematischen Abzügen gearbeitet würde. Es 
ist also nicht der Sack des Steigerungssatzes, der Hie
be verdient, sondern der Esel, der nicht bei der Stange 
bleibt.

Demgegenüber abzusetzen ist das Phänomen, daß 
der Prozentsatz, um den die Renten allgemein im Zu
ge des Wirtschaftswachstums angehoben werden, 
zeitweise höher liegen kann als der gleichjährige 
Lohnanstieg. Das geht auf eine technische Vorkeh
rung zurück, die in der Rentenformel eher eine sekun
däre Zutat darstellt: die „allgemeine Bemessungs
grundlage” , deren Veränderung im Zeitverlauf der 
jährlichen Dynamisierung der Renten das Maß gibt, 
wird als Durchschnittswert über die Lohnentwicklung 
der jeweils letzten drei Jahre ermittelt, die der akuten 
Rentenanpassung vorausgehen. So wäre es reiner 
Zufall, wenn Renten und Löhne sich im gleichen Jahr 
einmal um die gleiche Rate veränderten. In Zeiten zü
gigen Wirtschafts- und damit Einkommenswachstums 
werden die Ruhegelder vielmehr hinter der Lohnent
wicklung herhinken. Aber es gibt auch Perioden -  und 
eine solche durchleben wir - ,  wo die Renten prozen
tual schneller steigen müssen, weil in die „allgemeine 
Bemessungsgrundlage” noch Lohnstelgerupgsraten 
eingehen, die heute, bei vermindertem Wirtschafts
wachstum, der Vergangenheit angehören. Was auf 
den ersten Blick paradox erscheinen mag, hat so in der
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Sache seinen guten Grund: die dynamisierten Renten 
holen jetzt das nach, was ihnen früher im Vergleich zur 
rasanten Lohnentwicklung entgangen war. Praktisch 
handelt es sich also um einen Ausgleich auf mittlere 
Frist, damit insgesamt das angestrebte Ideal einer 
60 %-Rente nicht ausgehöhlt wird. Nur wenn Jahr für 
Jahr die Löhne immer um den gleichen Prozentsatz 
zunähmen, würde das offenbar anstößige Phänomen 
verschwinden.

Unaufgeklärte Eingriffe

Man sollte indes nicht vergessen, daß noch 1973 
das Parlament ein Gesetz zur Sicherung des „Renten
niveaus” erließ, weil die inflationär angeheizten Lohn
erhöhungen seinerzeit der Rentenanpassung davon
zulaufen schienen. Aber so unaufgeklärt und letztlich 
überflüssig der damalige Eingriff war, so negativ ist an
gesichts des dargestellten Zusammenhanges auch 
der kürzliche Regierungsbeschluß zu bewerten, der 
jetzt im Umkehrfall die Rentendynamik kurzerhand au
ßer Kraft setzte und die Anpassungsrate für zunächst 
drei Jahre schlicht auf jeweils 4 % festlegte. Wie man 
sieht, haben die Befürchtungen der sozialpolitischen 
Wissenschaft nicht getrogen, die es von vorneherein 
nicht nur als einen Schönheitsfehler ansah, daß die 
Politiker 1957 sich zwar für die jährlich neu zugehen
den Renten zur automatischen Dynamik verstanden, 
aber für den weitaus größeren Block der jeweiligen Be
standsrenten dann doch wieder an einer Anpassung 
nach gesetzgeberischem Ermessen festhalten wollten.

Wenn man den theoretischen Begründern der dyna
mischen Rente einen Vorwurf machen kann, dann 
den, daß sie in puncto Ermittlung der „allgemeinen Be
messungsgrundlage” das Verständnis der veröffent
lichten Meinung und die asketischen Fähigkeiten der 
Politiker überschätzt haben. Natürlich läßt sich der Mo
dus der Rentenanpassung „aktualisieren” ; man kann 
die Durchschnittswertbildung fahren lassen und die 
„allgemeine Bemessungsgrundlage” unmittelbar an 
die Lohnentwicklung des jeweils letzten Jahres binden. 
Aber damit gäbe es bei der Rentenanpassung stärkere 
Ausschläge. Und bislang war es doch die geglättete 
und ruhige Entwicklung, die gerade im Fall der Alters
einkommen besonders angemessen erschien.

Nettoanpassung

Auf einem anderen Blatt steht die Frage, ob an der 
Bruttoanpassung der Renten festgehalten werden soli. 
Hier gewinnt die Kritik Pluspunkte. Schon vor 1957 gab 
es eine einschlägige Diskussion. Und selbstverständ
lich wußten die Theoretiker der dynamischen Rente,

was sie taten, als sie für eine Anpassung an die Ent
wicklung der Bruttolöhne plädierten: bei dem damali
gen niedrigen Ausgangsniveau ging es zunächst ein
mal darum, daß die Renten aufholten. Das war ja nicht 
zuletzt das politische Ziel der Rentenreform. Was sich 
seinerzeit jedoch nicht voraussehen ließ, war der un
glaubliche Anstieg in der Belastung der Arbeitsein
kommen mit Lohnsteuern und Pflichtbeiträgen, den die 
Politiker namentlich im letzten Jahrzehnt förderten. So 
läßt man bis auf den heutigen Tag eine ständige kalte 
Erhöhung der Lohnsteuern aufgrund des geltenden 
Progressionssystems zu, deren Rate die Anhebung 
der Bruttolöhne regelmäßig übersteigt und die nicht 
einmal den rein nominellen, nämlich inflationsausglei
chenden Anteil des Lohnanstiegs berücksichtigt -  ein 
Phänomen, das mit dem bis zum Überdruß berufenen 
Sozialcharakter zeitgenössischer Politik merkwürdig 
kontrastiert.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, daß 
der Übergang zur Anpassung der Renten an die Ver
änderung der Nettolöhne, also nach Abzug von Steu
ern und Pflichtbeiträgen, überfällig ist. Damit wäre in 
Zukunft eine Rückkoppelung des beiderseitigen ver
fügbaren Einkommens zwischen Arbeitenden und 
Rentnern garantiert: nimmt, aus welchen Gründen 
auch immer, die Belastung der Arbeitseinkommen zu, 
wirkt insoweit die Lohnbewegung nicht rentenstei
gernd. Das ist beim inzwischen erreichten Niveau der 
Renten nicht mehr als gerecht. Natürlich werden 
gleichzeitig die Versicherungsfinanzen entlastet. In
des, die Regierung behält es selbst in der Hand, zumal 
durch eine vernünftige Lohnsteuerpolitik, den Abstand 
der Netto- zur Bruttoanpassung in für den Rentner er
träglichen Grenzen zu halten. Im übrigen hat eine sol
che Marschroute auch segensreiche Nebenwirkungen 
auf die tarifarische Lohnpolitik, die sich mit ihren Brut
toforderungen ja durchweg an der tatsächlichen Ver
besserung der Nettolöhne orientiert.

Sozialpolitische Zusatzlasten

Ein dritter Punkt, an dem die Kritik anknüpft, ist 
schließlich, daß die Rentenformel nicht Veränderun
gen in der Rentnerquote (Zahl der Rentenbezieher im 
Verhältnis zur Zahl der Beitragspflichtigen) berück
sichtige. In populärer Version: wie sind die Renten in 
Zukunft zu bezahlen, wenn die Geburtenhäufigkeit ab
nimmt? Die Antwort hat mehrere Faktoren in Rech
nung zu stellen.

Erstens: Die periodische Rentnerquote hängt kei
neswegs allein von der jeweiligen Stärke der nach
wachsenden Generation ab. Auch wenn hier alles
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gleich bliebe, kann die Quote zunehmen, und sie hat 
bei uns zugenommen. Und zwar dadurch, daß die 
durchschnittliche Dauer des Rentenbezuges pro Kopf 
steigt: aufgrund gesundheitspolitischer Anstrengungen 
erhöhte sich die mittlere Lebenserwartung der Alten
jahrgänge. Im übrigen scheiden mehr und mehr 
Pflichtversicherte freiwillig vor Erreichung der gesetzli
chen Altersgrenze aus dem Arbeitsleben aus, was 
gleichzeitig mehr Rentenjahre und weniger Beitrags
jahre bedeutet. Und auf der anderen Seite verzögert 
sich durch längere Ausbildungszeiten der Eintritt ins 
Arbeitsleben, nicht zuletzt auch darum, weil ein wach
sender Anteil der Jugendlichen gehobene Bildungs
gänge durchläuft. Für sich genommen sind das alles 
Fakten, die gemeinhin als sozialpolitische Erfolge ver
bucht werden. Aber in der Rentenordnung führen sie 
zu Belastungen: auf die Periode bezogen, müssen die 
jeweiligen Beitragszahler mehr Alterseinkommen fi
nanzieren. Und das Besondere dieser Zusatzlast ist, 
daß sie Dauercharakter hat; denn die sozialpolitischen 
Akte, auf die sie zurückgeht, sind in aller Regel irrever
sibel.

Übergangsprobleme

Zweitens: Die Belastung der Rentenfinanzen ver
stärkt sich natürlich, wenn bei gegebener Alterssterb
lichkeit nun noch die Geburtenhäufigkeit abnimmt, was 
notabene nach allen bevölkerungswissenschaftlichen 
Erfahrungen sich jedoch nicht ad infinitum fortsetzen 
wird: irgendwann pflegt sich das generative Verhalten 
in Anpassung an die veränderten gesellschaftlichen 
Daten einzupendeln. Wohlgemerkt, wenn heute zah
lenschwächere Jahrgänge ins Arbeitsleben treten, 
dann folgen daraus gemäß Adam Riese nach 30 oder 
40 Jahren auch entsprechend verminderte Rentner
zahlen. Das Problem liegt also in der Übergangsperio
de, die freilich der Sache nach nicht eben kurz ausfällt. 
Wie steht es hier um die Rentenfinanzen?

Nun, einmal ist dies die Zeit zur Auflösung der (ge
gebenen und sonst anfallenden) Vermögensrücklagen 
in der Rentenversicherung. Für solche Fälle wurde ja 
1957 von dem Plan eines totalen Umlagevefahrens 
Abstand genommen und der allgemeine Beitragssatz 
so kalkuliert, daß nicht das gesamte Beitragsaufkom
men jeweils auf die Rentenzahlungen „umgelegt” 
wird. Freilich müssen die Reservebestände zu diesem 
Behufe so angelegt sein, daß sie kurzfristig und gün
stig zu liqu id ieren  sind. Davon abgesehen, kommt es 
zum anderen immer noch auf die Entwicklung der 
durchschnittlichen Arbeitsproduktivität und damit der 
Lohneinkommen an. Nehmen sie (und proportional die 
Pflichtbeiträge) kontinuierlich zu, so bleiben selbst im
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Fall der Bruttoanpassung die Rentenausgaben durch 
die Mittelwertbildung bei der „allgemeinen Bemes
sungsgrundlage” hinter der Einnahmeentwicklung zu
rück. Ist jedoch die Erhöhung der Rentnerquote stär
ker, so daß die beiden Quellen auf die Dauer nicht hin
reichen, um die Zusatzbelastungen aufzufangen, muß 
nach dem Versicherungskonzept schließlich der Bei
tragssatz seinerseits angehoben werden.

Das haben die Begründer der dynamischen Rente 
für solche Fälle durchaus vorgesehen. Der Beitrags
satz ist in der Rentenformel die abhängige Variable; 
als man 1957 unter den damals obwaltenden demo
graphischen Daten mit 14 % begann, konnte das nie
mand für eine fixe Größe halten, wenn sich einmal der 
Bevölkerungsaufbau verändern sollte. Gleichwohl, ha
ben die Politiker endlich den Übergang zur Nettoan
passung vollzogen, sind hier nicht mehr einseitig die 
aktiven Arbeitnehmer betroffen. Die Gesamtbelastung 
teilt sich vielmehr zwischen Beitragszahlern und Rent
nern auf, weil im Ausmaß des steigenden Lohnabzu
ges die Ruhegelder weniger zunehmen als die Arbeits
einkommen; oder anders ausgedrückt: weil jetzt die 
Anhebung des Beitragssatzes geringer ausfallen kann 
als bei der Bruttoanpassung.

Drittens: Man darf nicht übersehen, daß eine ver
minderte Stärke der nachwachsenden Generation 
zwar die Rentenfinanzen belastet, aber den durch
schnittlichen Arbeitnehmerhaushalt auf seiten der Kin
derkosten auch entlastet. Ein Gleiches gilt für das 
Staatsbudget, wenn man an die Kindergeldzahlung, 
die Ausgaben für Kindergärten und Schulen u. ä. 
denkt. Vor diesem Hintergrund ist auf manchen Seiten 
schon der Schluß gezogen worden, man müsse in der 
Altersversicherung zu einer „Umfinanzierung” schrei
ten1, was wohl nur heißen kann, daß dem Staatszu
schuß in der Rentenfinanzierung zunehmend ein grö
ßeres Gewicht verliehen werden soll. Das würde je
doch einer Denaturierung der Versicherungsordnung 
gleichkommen. Im übrigen leistet ein solches Verfah
ren ökonomisch einer optischen Täuschung Vorschub; 
was der Pflichtversicherte an Beitragserhöhung ein
spart, behält er gleichwohl an Belastung mit Lohnsteu
ern, aus denen anteilig jener erhöhte Staatszuschuß fi
nanziert wird. Da würde es der sozialpolitischen Klar
sicht denn doch besser dienen, im Ausmaß, in dem 
beim Staat kinderbezogene Ausgaben entfallen, den 
Steuerabzug bei den Arbeitseinkommen zurückzuneh
men.

Viertens: Wie immer man die Dinge dreht und wen
det, der Gesamtbetrag an Mehrkosten, die eine stei
gende Rentnerquote verursacht, läßt sich schwerlich

WIRTSCHAFTSDIENST 1979/XII

wegdisputieren. Eine ganz andere Frage ist es jedoch, 
ob innerhalb dieses Rahmens mit einer Beitragsstaffe
lung nach der Kinderzahl gearbeitet werden soll. So 
hat von Nell-Breuning2 Multiplikatoren für den Bei
tragssatz in der Altersversicherung vorgeschlagen, der 
bei Kinderlosen seinen Höchstwert besitzt, dann mitI
steigender Kinderzahl gegen Null abnimmt, um für 
Großfamilien möglicherweise sogar negativ zu wer
den.

Beitragsstaffelung nach Kinderzahl

Abgesehen davon, daß der Vorschlag technisch ein
facher erscheint, als er in praxi ist (wie sollen zum Bei
spiel Ehepaare behandelt werden, die keine Kinder 
haben können oder denen ein Kind stirbt?), wäre eine 
solche Regelung wohl nur gerechtfertigt, wenn es au
ßerhalb der Rentenordnung nicht schon eine Palette 
von kinderbezogenen Entlastungen bzw. Leistungen 
der öffentlichen Hand gäbe. Und auch von Nell-Breu
ning selbst versteht seinen Vorschlag durchaus so, 
daß mit seiner Realisierung die „steuerlichen Kinder
vergünstigungen” und das „Kindergeld” entfallen. Das 
wäre indessen heutzutage nicht nur politisch ein äu
ßerst schwieriges Vorgehen. Es gibt auch in der Sache 
gute Gründe, warum man in den fünfziger Jahren die 
Rentenordnung und die Familienpolitik getrennt mar
schieren ließ. Die Altersversicherung ist lohnbezogen; 
und so wenig es aus naheliegenden Gründen in der 
Lohnpolitik einen Familienlohn geben kann, sollte auch 
die Rentenpolitik nicht mit einschlägigen Auflagen 
kompliziert werden.

Andererseits kommt der Familienpolitik gesamtge
sellschaftlich doch wohl ein zu großes Gewicht zu, um 
sie auf die schmale Basis von Differenzierungen im 
Beitrag zur Altersversicherung zu konzentrieren. Von 
dieser prinzipiellen Erwägung abgesehen, dürfte sich 
auch die Erwartung, die kinderbezogene Beitragsstaf
felung ließe sich als reine Umverteilung einer gegebe
nen Gesamtlast innerhalb des Versichertenkreises 
durchhalten, politisch als trügerisch erweisen. Der So
zialminister wird darin nach aller Erfahrung eher eine 
willkommene zusätzliche Einnahmequelle sehen, oh
ne damit freilich nach Lage der Dinge schon der gene
rellen Finanzmalaise in der Rentenversicherung ent
ronnen zu sein; denn dafür ist die auf diesem Wege 
herauszuholende Erhöhung des Beitragsaufkommens 
angesichts der vorhandenen Zahl an Versicherten
haushalten mit unterdurchschnittlicher Kinderzahl und 
ihrer inzwischen bereits erreichten steuerlichen Bela-

1 Vgl. A lbrecht M ü l l e r ,  In: Der Spiegel, Nr. 38, 33. Jg. (1979), S. 
67.

2 Vgl. Oswald von N e l l - B r e u n i n g ,  in: W irtschaftswoche, Nr. 
30, 32. Jg. (1978), S. 70.
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stung nun doch zu gering. Aber auch wenn dem nicht 
so wäre, bleibt das Konzept der kinderbezogenen Bei
tragsstaffelung mit dem systematischen Fehler behaf
tet, daß die Erhöhung der Rentnerquote, mit deren Be
lastung es eine Rückkoppelung vorsieht, keineswegs 
allein, wie im ersten Punkt gezeigt wurde, vom Gebur
tenrückgang verursacht ist.

Änderung des regenerativen Verhaltens?

Fünftens: In von Nell-Breunings Konzept wird die 
Rentenfinanzierung als die abhängige Variable ver
standen, die der Bevölkerungsentwicklung als der un
abhängigen Variablen folgt. Einen Schritt weiter geht 
Schmidt-Kaler3, der in kinderbezogenen Abschlägen 
vom Beitragssatz der Rentenversicherung und deren 
Rückkoppelung an die allgemeine Reproduktionsrate 
(„bevölkerungsdynamische Rente” ) ein unerläßliches 
Mittel sieht, um den Geburtenrückgang seinerseits 
aufzuhalten und umzukehren. Die Umstrukturierung 
der Rentenfinanzierung soll also nicht zuletzt einer ak
tiven Bevölkerungspolitik dienen.

Die erste Frage, die sich hier stellt, ist grundsätzli
cher Natur: darf und soll der Staat um ökonomischer 
(kultureller, militärischer?) Ziele willen sich zu einer 
Politik anschicken, die das in modernen Gesellschaf
ten gegebene generative Verhalten nicht akzeptiert, 
sondern es auf ein vorausbestimmtes Reproduktions
soll hin zu ändern anstrebt? Man muß die Frage scharf 
formulieren, damit klar wird, daß es hier um mehr geht 
als einen gerechten Familienlastenausgleich bei vor
handener Kinderzahl oder um den Abbau von Hinder
nissen -  etwa im Wohnungsbau - ,  die in bestimmten 
Fällen vielleicht eine an sich gewollte Kinderzahl unter
schreiten lassen. Soll man wünschen, daß Eltern mög
licherweise nur darum mehr Kinder als sonst zeugen, 
um der handfesten Vorteile einer geburtenfördernden 
Politik teilhaftig zu werden? Das ist offensichtlich ein 
Problem, über das sich nicht wissenschaftlich, sondern 
lediglich ethisch befinden läßt. Aber es muß vorweg 
entschieden sein, bevor noch etwas über das Verhält
nis von erforderlichen Kosten und erwartbaren Erfol
gen ausgemacht ist oder auch nur ein Versuch in der 
anvisierten Richtung gemacht wird.

Auf einer zweiten Ebene handelt es sich dann um 
Tatfragen. Nämlich einmal darum, ob die überkomme
ne Struktur der Altersversorgung ihrerseits den säkula
ren Rückgang der Geburtenhäufigkeit befördert haben 
mag. Das ist schwer zu entscheiden. Die Sozialge
schichtsforschung kann hier mit ihren Methoden kaum

3 Vgl. Theodor S c h m i d t - K a l e r ,  In: Aus Politik und Zeitge
schichte, Beilage zur W ochenzeitung „D as  Parlament” , B 27/1979, S. 
13 ff., und die Stellungnahme von Bert R ü r u p , ebenda, S. 35 ff.
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eine Antwort geben. Und die Bevölkerungswissen
schaft vermag beim gegebenen Stand mit Sicherheit 
nur zu behaupten, daß es für den in unseren Breiten 
überall zu beobachtenden Geburtenrückgang keine 
monokausale Erklärung gibt. So läßt sich auch nicht 
ausschließen, daß die moderne Altersversorge, was 
die demographische Entwicklung betrifft, am Ende we
niger als Ursache, denn als deren Folge in Betracht 
kommt.

Einspannung in die Bevölkerungspolitik

Davon abzusetzen und praktisch wichtiger bleibt so
dann die Frage, inwieweit die bestehende Rentenspar
te über kinderbezogene Beitragssätze nunmehr für die 
Bevölkerungspolitik wirksam einzuspannen ist. Das 
würde eine strenge funktionale Abhängigkeit der Ge
burtenhäufigkeit von der relativen Beitragshöhe vor
aussetzen. Indessen ist nicht einzusehen, wie man an
gesichts der komplexen zeitgenössischen Mentalität, 
die gerade hier vorherrscht, schlicht auf einen solchen 
Zusammenhang bauen könnte. Soweit überhaupt rein 
wirtschaftliche Anreize zu Buche schlagen, müßte die 
Beitragsdifferenzierung jedenfalls so hochgetrieben 
werden, daß die angestammte Rentenordnung förm
lich gesprengt würde. Und das um so mehr, als es der 
einschlägigen Politik ja nicht einfach um mehr Kinder, 
sondern um das ehrgeizigere Ziel gehen soll, eine be
stimmte Höhe der allgemeinen Reproduktionsrate her
beizuführen.

So drängt sich schließlich die Erkenntnis auf, daß 
man mit Anreizen außerhalb der Alterssicherung bes
ser fahren wird. Wenn schon eine aktive Bevölke
rungspolitik auf dem Programm steht, dann hätten et
wa Familiengründungsdarlehen und ein verbessertes 
Kindergeld gewiß den Vorteil der größeren „Merklich- 
keit” für sich. Freilich muß auch hier der Kostenaspekt 
zu schaffen machen. Eine Übernahme der vollen Kin
derkosten auf die öffentliche Hand und damit auf Dritte 
dürfte praktisch undurchführbar sein -  von den Be
denken gegenüber einer derartigen Sozialisierung der 
Familie ganz zu schweigen. Sie wäre für das ange
strebte bevölkerungspolitische Ziel aber auch unöko
nomisch; denn wie sollte sie -  jedenfalls in einer nicht
kommunistischen Rechtsordnung -  just auf jene Kin
der beschränkt werden können, die im Vergleich zu 
sonst zusätzlich auf die Welt kommen. Man wird sich 
also wirtschaftlich bescheiden müssen. Und selbst da 
ist es noch sehr die Frage, ob nicht letzten Endes doch 
sozio-psychische Faktoren den entscheidenden Hebel 
abgeben. Aber nichts ist bislang politisch schwieriger, 
als auf diesem Terrain gezielt eine nachhaltige Ände
rung zu erreichen.
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